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Verordnung 
über die Typenprojektierung.

Vom 15. September 1965
In Übereinstimmung mit der Verordnung vom 

25. September 1964 über die Vorbereitung und Durch
führung von Investitionen — Investitionsverordnung — 
(GBl. II S. 785) und der Verordnung vom 20. Novem
ber 1964 über das Projektierungswesen — Projektie- 
rungsverordriung — (GBl. II S. 909) wird folgendes 
verordnet:

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Planung der Ty
penprojektierung sowie für die Ausarbeitung und An
wendung von Typenunterlagen im Industriebau, Land
wirtschaftsbau, Wohn- und Gesellschaftsbau sowie 
Ingenieur- und Tiefbau. Typenunterlagen im Sinne 
dieser Verordnung sind:

— Typenprojekte für Gebäude und bauliche Anla
gen,

— Typendokumentationen für Sektionen und Seg
mente.

(2) Grundlage für die Typenprojektierung und für 
die Anwendung von Typenunterlagen ist die Investi
tionsverordnung vom 25. September 1964 sowie die 
Projektierungsverordnung vom 20. November 1964 ein
schließlich der zu beiden Verordnungen erlassenen 
Durchführungsbestimmungen.

§2
Grundsätze

(1) Typcnunterlagen sind mit der Zielstellung auszu
arbeiten, daß auf der Grundlage des wissenschaftlich- 
technischen Höchststandes unter Ausnutzung der gege
benen materiellen Möglichkeiten mit geringstem Auf
wand an Kosten und Material bei Gewährleistung der 
Sicherheitsbestimmungen des Brandschutzes, des Ar
beitsschutzes und der Hygiene ein hoher Nutzeffekt so
wohl bei der Errichtung als auch bei der Nutzung der

Gebäude und baulichen Anlagen erreicht wird. Dazu 
sind in Vorbereitung der Typenprojektierung For- 
schungs- und Entwicklungsarbeiten. Studien und expe
rimentelle Erprobungen in Versuchsanlagen und Ex
perimentalbauten durchzuführen.

(2) Die Ausarbeitung von Unterlagen zur Vorberei
tung und Durchführung von Investitionen auf der 
Grundlage von Typenunterlagen ist zur Hauptmethode 
der Projektierung zu entwickeln.

(3) Mit der Typenprojektierung sind Voraussetzungen 
zu schaffen, daß in der Vorfertigungs- und Bauindu
strie durch die Massenfertigung und die Montage von 
Bau- und Ausrüstungselementen, die ^uf der Grund
lage des Baukastensystems entwickelt wurden, eine 
wesentliche Leistungssteigerung und eine Senkung der 
Kosten erreicht wird. Hierzu hat die Ausarbeitung von 
Typenunterlagen für Gebäude, bauliche Anlagen, Sek
tionen und Segmente in enger Zusammenarbeit mit 
den Räten der Bezirke sowie mit der Vorfertigungs
und Bauindustrie zu erfolgen.

(4) Typenunterlagen sind das mit der Bedarfsseite 
abgestimmte Angebot des Bauwesens. Sie werden 
durch die örtliche Anpassung zu Unterlagen der Vor
bereitung und Durchführung von Investitionen.

(5) Im Rahmen der örtlichen Anpassung ist die 
Teilanwendung von Typenunterlagen und die Abän
derung von Typenprojekten zulässig, wenn damit nach
weisbar ein höherer ökonomischer Nutzen erreicht 
wird. Abänderungen eines Typenprojektes sind mit der 
Projektierungseinrichtung, die das Typenprojekt aus- 
gearbeitet hat, abzustimmen.

Zuständigkeit der an der Typenprojektierung beteiligten 
Organe und Einrichtungen

§3
(1) Der Minister für Bauwesen ist für die Durchset

zung einer einheitlichen technischen Politik in der Ty-
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